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Bebauungsplan mit Gestaltungsvorschrift 

Efeuweg GL 49 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 (2) BauGB sowie sonstiger Stellen in der Zeit vom 
23. September 2010 bis 23. Oktober 2010 
 

 

Schreiben von 

Deutsche Telekom AG,  

PTI 23, Friedrich-Seele-Str. 7, 38122 

Braunschweig 

vom 28. September 2010 

Stellungnahme der Verwaltung 

  
„zum Bebauungsplan „Efeuweg“ GL 49 
möchten wir Ihnen folgendes mitteilen: 
Der Erwerber hat in unserem Hause 
nachgefragt, ob eine bestimmte Trassen-
führung auf dem Grundstück veränderbar 
ist. (siehe Anlage) 
Ein Schwenken dieser Haupttrassen zu 
unserer Vermittlungsstelle ist sicher mög-
lich, aufgrund ihrer Größe aber teuer und 
vom Investor zu tragen. 
Aus diesem Grund wurde von unserem 
Facility Management dem Investor ein 
Antrag für die Erstellung eines Kosten-
voranschlages zugesandt, dieser liegt 
uns als Auftrag zur Ermittlung der entste-
henden Kosten zu diesem Zeitpunkt aber 
noch nicht vor. Wenn sie hierzu noch 
Fragen haben, setzen sie sich bitte mit 
dem Facility Management  Frau Jänsch, 
Telef. 0531/272-4762 in Verbindung. 
Unsere Trassen dürfen nicht überbaut 
werden, es gilt die Kabelschutzanwei-
sung der Deutschen Telekom AG. 
Allgemein möchten wir darauf hinweisen, 
über und beiderseits 50 cm. Neben unse-
rer TK-Linie keine Bebauungen erfolgen 
dürfen, durch die unsere TK-Linie be-
schädigt werden kann. 
 
Weiterhin möchten wir auf folgendes 
hinweisen: 
Zur telekommunikationstechnischen Ver-
sorgung des Planbereichs, der neu zu 
errichtenden Gebäude, durch die Deut-
sche Telekom AG ist die Verlegung neu-
er Telekommunikationslinien erforderlich. 
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Leider stehen dazu die erforderlichen 
Leitungen nicht zur Verfügung, so dass 
zur Durchführung unserer kabelverle-
gungsarbeiten gegebenenfalls bereits 
ausgebaute Straßen wieder aufgebro-
chen werden müssen. 
 
 Wir machen daher aufmerksam, dass 
eine wirtschaftliche unterirdische Versor-
gung des Neubaugebietes durch die 
Deutsche Telekom AG nur bei Ausnut-
zung aller Vorteil einer koordinierten Er-
schließung möglich ist. Wir bitten daher 
folgendes sicherzustellen, 
 

 dass für den Ausbau des Telekom-
munikationsliniennetzes eine unge-
hinderte, unentgeltliche und kosten-
freie Nutzung der künftigen Straßen 
und Wege möglich ist, 

 dass auf den gemeinsamen Privatwe-
gen (Eigentümerwegen) ein Leitungs-
recht zugunsten der Deutschen Tele-
kom AG als zu belastende Fläche 
festzusetzen, entsprechend §9 (1) Zif-
fer 21 BauGB eingeräumt wird, 

 dass eine rechtzeitige Abstimmung 
der Lage und der Dimensionierung 
der Leitungszonen vorgenommen wird 
und eine Koordinierung der Tiefbau-
maßnahmen für Straßenbau und Lei-
tungsbau durch den Erschließungs-
träger erfolgt, d. h. für den rechtzeiti-
gen Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Bau-
maßnahmen der anderen Leitungs-
träger ist es notwendig, das Beginn 
und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Bebauungsplangebiet der 

Deutschen Telekom AG, T- Com, 

Technische Infrastruktur Nieder-

lassung Nordwest, Ressort PTI 23, 

Friedrich- Seele- Straße 7, 38122 

Braunschweig so früh wie möglich, 
mindestens 4 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich angezeigt werden. 

 
Sollten Veränderungen oder Verlegungen 
der vorhandenen Telekommunikationsli-
nien der Deutschen Telekom AG not-
wendig werden, so bitten wir Sie, sich so 
früh wie möglich, mindestens 3 Monate 
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vor Baubeginn mit der Deutschen Tele-

kom AG, T- Com, Technische Infra-

struktur Niederlassung Nordwest, 

Ressort PTI 23, Friedrich- Seele- Stra-

ße 7, 38122 Braunschweig in Verbin-
dung zu setzen, damit alle erforderlichen 
Maßnahmen (Bauvorbereitung, Kabelbe-
stellung, Kabelverlegung usw.) rechtzeitig 
eingeleitet werden könne. 
 
Bei der Bauausführung ist darauf zu ach-
ten, dass Beschädigungen an Telekom-
munikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle 
von Störungen) jederzeit der ungehinder-
te Zugang zu vorhandenen Telekommu-
nikationslinien möglich ist. Es ist deshalb 
erforderlich, daß die Bauausführenden 
über die zum  Zeitpunkt der Bauausfüh-
rung vorhandenen Telekommunikations-

linien der Deutschen Telekom AG, T- 

COM, Technische Infrastruktur Nieder-

lassung Nordwest, Ressort PTI 23, 

Friedrich- Seele- Straße 7, 38122 

Braunschweig über die Lage informie-
ren. Die Kabelschutzanweisung der 
Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 
 
Anbei unsere derzeitige TK- Struktur in 
diesem Bereich.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 
 

Vorschlag der Verwaltung: 

 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträ-
ge, die Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan haben. 
 

Schreiben von  

BS|Netz, Taubenstraße 7, 38106 

Braunschweig 

vom 26. Oktober 2010 

Stellungnahme der Verwaltung 

  

„Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

 
Im Norden des Geltungsbereiches  befin-
det sich eine 20 KV Kundenstation mit 
entsprechenden Anschlussleitungen, so-
wie ein 0,4 KV Hausanschluss. Im südli-
chen Bereich des Flurstückes ist ein 
Wasserhausanschluss zur Haus-Nr. 6 
verlegt (siehe Planwerk). 
 
Für die Stilllegung der Anschlussleitun-
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gen benötigen wir vom Eigentümer eine 
schriftliche Erklärung, dass die Nieder- 
und Mittelspannungskabel sowie der 
Wasserhausanschluss für die weitere 
Versorgung nicht mehr benötigt werden. 
Die Trennung dieser Leitungen ist für den 
Eigentümer kostenfrei. 
 
Als Anlage übersenden wir Ihnen eine 
Ausführung des Bauleitplanes mit den 
von uns eingetragenen vorhandenen und 
geplanten Versorgungsanlagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
 

Vorschlag der Verwaltung: 

 
Die Stellungnahme enthält keine Beiträ-
ge, die Auswirkungen auf den Be-
bauungsplan haben. 

 

Schreiben von IHK Braunschweig, 

Postfach 3269 

38022 Braunschweig 

vom 14. Oktober 2010 

Stellungnahme der Verwaltung 

  
„im Zuge der o.g. Bebauungsplanung soll 
ein bisher als Fläche für den Gemeinbe-
darf ausgewiesenes Areal in ein allge-
meines Wohngebiet (WA) umgewandelt 
werden. Auf der Teilfläche WA 2 sollen 
im Bereich des vorhandenen Bürogebäu-
des und des Gebäudes der Telefonver-
mittlungsstelle auch bestimmte gewerbli-
che Nutzungen im Wege einer Fremd-
körperfestsetzung gem. § 1 Abs. 10 
BauNVO einen erweiterten Bestands-
schutz erhalten. 

Hierzu merken wir an, dass ein Gewer-
bebetrieb, dessen Standort lediglich über 
eine Fremdkörperfestsetzung gem. § 1 
Abs. 10 BauNVO innerhalb eines allge-
meinen Wohngebietes abgesichert ist, in 
seinen Entwicklungsmöglichkeiten au-
ßerordentlich stark eingeschränkt wird. 
Insofern sehen wir in einer solchen Fest-
setzung generell keine geeignete Pla-
nungsrechtliche Grundlage für den Fort-
bestand der gewerblichen Nutzung. Auch 
wenn wir im Rahmen einer Ortsbesichti-
gung aktuell keine wirtschaftlichen Tätig-
keiten innerhalb des Plangebietes erken-
nen konnten, würden wir eine Überprü-

Mit der Planung im Rahmen des o. g. 
Bebauungsplanverfahrens soll die Fläche 
der Deutschen Telekom für eine sinnvolle 
Wiedernutzbarmachung vorbereitet wer-
den. Durch die technische Entwicklung 
auf dem Sektor der Telekommunikation 
ist der Flächenbedarf dieser Einrichtung 
deutlich gesunken. Die auf dem Grund-
stück befindlichen Immobilien stehen z. 
T. bereits seit mehreren Jahren leer. Ein 
kleiner Teil der Gebäudeflächen wird ne-
ben der Telekom auch noch von anderen 
Anbietern der Telekommunikationsbran-
che genutzt. 
 
Auch die Stadt Braunschweig strebt an, 
dieses Grundstück einer dauerhaften 
Nachnutzung zuzuführen. Auf Grund der 
festgesetzten Gemeinbedarfsnutzung ist 
dieses jedoch nur in sehr beschränktem 
Umfang möglich. Daher unterstützt die 
Stadt Braunschweig grundsätzlich die 
Bestrebungen des Investors zur planeri-
schen Änderung der Art und des Maßes 
der baulichen Nutzung. 
 
Die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebietes ist das Ziel des Be-
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fung dieser aus unserer Sicht ungeeigne-
ten Festsetzung begrüßen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für problematisch halten wir die Planung 
aber auch aufgrund der unmittelbaren 
Nachbarschaft des geplanten Wohnge-
bietes zur gewerblichen Nutzung. Im di-
rekten nördlichen Anschluss an das ge-
plante Wohngebiet befindet sich die zur 
RUD-Gruppe gehörige Herfurth & Engel-
ke Förderanlagen GmbH, die sich mit der 
Herstellung und dem Vertrieb von me-
chanischen Förderanlagen und sonstigen 
maschinellen Einrichtungen befasst. 
Nördlich und östlich dieses Unterneh-
mens sind weitere Gewerbebetriebe an-
sässig. 

Die vorgesehene Ausweisung eines 
Wohngebietes in der direkten Nachbar-
schaft birgt für das ansässige Gewerbe 
die Gefahr, dass der Immissionsschutz-
anspruch der künftigen Bewohner zu 
Einschränkungen der betrieblichen Nut-
zungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
führt. Dies kann aus wirtschaftlicher Sicht 
nicht hingenommen werden. Von unserer 
Seite kann die Planung nur dann akzep-
tiert werden, wenn derartige Einschrän-
kungen für das benachbarte Gewerbe 
zweifelsfrei auszuschließen sind. Gege-
benenfalls wäre dies im weiteren Planver-
fahren nachzuweisen. 

 

 

bauungsplanverfahrens. Um jedoch  den 
Standort der verbliebenen Gewerbebe-
triebe unbefristet zu sichern und ihnen 
entsprechend ihrem Nutzungscharakter 
Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, 
setzt der Bebauungsplan auf der ent-
sprechenden Teilfläche den sog. erwei-
terten Bestandsschutz gem. § 1 Abs. 10 
BauNVO fest.  
Dies auch vor dem Hintergrund, die Er-
haltung einiger baulicher Anlagen zu er-
möglichen. 
 
Im geltenden Bebauungsplan GL 8 ist 
bereits eine Lärmkontigentierung durch 
das Festsetzen von zulässigen flächen-
bezogenen Schallleistungspegeln für die 
Gewerbebetriebe nördlich der ehem. 
Bahntrasse vorgenommen worden. Diese 
Daten wurden der Ermittlung der Immis-
sionen aus Gewerbelärm zugrundege-
legt. Eine Einschränkung der betriebli-
chen Nutzungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten für die Betriebe im Rahmen 
des hier geltenden städtebaulichen 
Rechts durch das geplante Baugebiet ist 
eindeutig ausgeschlossen. 

 

 Vorschlag der Verwaltung: 

 

Die Stellungnahme wird nicht berück-
sichtigt. 
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Schreiben von Stadtentwässerung 

Braunschweig GmbH 

Steinweg 26 

38100 Braunschweig 

Vom 15. Oktober 2010 

 

  
„die Erschließung von Wohngebietsflä-
chen im Bebauungsplan Efeuweg ist ge-
sichert, wenn die vorgesehene Planstra-
ße A wie im Lageplan eingezeichnet her-
gestellt wird. 
Die neuen Grundstücke können dann an 
öffentliche Entwässerungskanale in der 
Planstraße A angeschlossen werden. 
Nicht direkt an die Planstraße A gren-
zende Grundstücke („Hinterlieger“) kön-
nen sich über private, entsprechend län-
gere Anschlussleitungen anschließen. 
 
Die Umsetzung dieses Bebauungsplan-
vorhabens ist aus Sicht der SE|BS mög-
lich. Für die Herstellung von ca. 100 m 
öffentlicher Kanäle werden Kosten von 
ca. 70.000 € geschätzt. Die Aufnahme 
dieses Projektes in das kommende Bau-
programm ist mit der Stadt Braun-
schweig, Fach Tiefbau und Verkehr ab-
zustimmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 Vorschlag der Verwaltung: 

 
Kein Beschluss erforderlich. 

Schreiben von Alba Braunschweig 

GmbH, Frankfurter Straße 251, 

38122 Braunschweig, 

vom 13. Oktober 2010 

Stellungnahme der Verwaltung 

  

„1.  In dem aufgezeigten Bereich haben 
wir keine Planungsabsichten. 

2. Öffentliche Straßen-, Fahrrad- und 
Fußwegbereiche sind so zu gestalten, 
dass von der Anlage der Flächen und 
der Art des Belages ein maschinelles 
Reinigen mit einer Kehr- Saugma-
schine möglich ist (Fugenproblema-
tik). Die Fahrbahnbreiten sind für 
Fahrzeugbreiten von 2,50 m (auch in 
Kurven) zu bemessen. Bäume und 
Sträucher sind in den Zuwegen so zu 
beschneiden, dass die Aufbauten an 
den Entsorgungsfahrzeugen nicht be-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

schädigt werden. 

3. Die Abfallbehälter (Papierkörbe und 
dergleichen) sind so zu platzieren, 
dass sie von Sammelfahrzeugen gut 
erreicht werden können. 

4.   Es müssen keine Plätze für Wert-
stoffcontainer vorgesehen werden. „ 

 
 
 
 
 
 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 

Kein Beschluss erforderlich 

Schreiben von Kabel Deutschland, 

Hans-Böckler-Allee 5, 

30173 Hannover, 

vom 26. Oktober 2010 

Stellungnahme der Verwaltung 

  

„Im Planbereich befinden sich Telekom-
munikationslinien der Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH und Co. KG 
in einer Kabelkanalanlage der Deutschen 
Telekom AG. Maßnahmen an unseren 
Telekommunikationslinien werden damit 
nur bei Folgemaßnahmen der Deutschen 
Telekom AG an der Kabelkanalanlage 
erforderlich. Zurzeit sind uns keine Fol-
gemaßnahmen der Deutschen Telekom 
AG bekannt. Des Weiteren befindet sich 
im Gebäude „Querumer Straße 16“ eine 
Verstärkerstelle der Kabel Deutschland 
Vertrieb und Service GmbH und Co. KG 
in von der Deutschen Telekom AG an-
gemieteten Räumlichkeiten. Die Kündi-
gungsfrist hierfür beträgt 24 Monate nach 
erfolgter Kündigung. Eine Kündigung liegt 
uns bislang nicht vor.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Kein Beschluss erforderlich. 
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Schreiben von Braunschweig Zukunft 

GmbH, Rebenring 33,  

38106 Braunschweig 

Vom 13. Oktober 2011 

Stellungnahme der Verwaltung 

  

„Da die bislang planungsrechtlich festge-
setzte Gemeinbedarfsnutzung seit Jah-
ren  tatsächlich nicht mehr erfolgt und 
darüber hinaus in A I Ziffer 2 der vorge-
sehenen textlichen Festsetzungen gere-
gelt werden soll, dass in einem bestimm-
ten Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ausnahmsweise auch bestimmte 
gewerbliche Nutzungen bei Bedarf zuläs-
sig sind, bestehen aus Sicht der Wirt-
schaftsförderung keine Bedenken gegen 
die Änderung des Bebauungsplanes.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men. 

 Vorschlage der Verwaltung: 
 
Kein Beschluss erforderlich. 

 
 


